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die Abfassung dieses ausserordentlich klaren und sachgemässen 
Textes, an welchem eine unbefangene Kritik, trotz jener An­
strengungen, eine Inconsequenz in demselben nachzuweisen, 
nicht das Mindeste auszusetzen findet, dem Marculf selbst zu­
zuschreiben. Herr Tardif meint allerdings, nur ein der Regeln 
der königlichen Kanzlei völlig Unkundiger hätte diesen Text 
so gestalten können, nicht aber jener ‘alte Meister in arte 
dictandi’. Trotz dieser Behauptung ist unwiderleglich, dass der 
von Herrn Tardif für echt gehaltene Text von A 2 nur eine 
unbeabsichtigte Verstümmelung der echten Fassung bietet, und 
Marculf ein arger Stümper hätte sein müssen, wenn er so ge­
schrieben hätte. Will man die Fassung von A 2, wie sie ist, 
interpretieren, so ergiebt sich eine doppelte Möglichkeit: man 
erkennt das vel entweder als echt an, oder nicht. Im ersten 
Falle können die Namensiglen (ill.) bis zu diesem Worte, was 
schon auffallend genug sein würde, nur zu dem jedesmal vor­
hergehenden, die übrigen zu dem jeweilig folgenden Titel 
gehören; hierbei würden dann allein die Bischöfe ohne Namen 
aufgeführt sein, wofür ein Grund doch nicht zu finden wäre. 
Hält man aber das ‘vel’ für ein unechtes Einschiebsel, wozu 
schon die seltsame Vereinigung der ‘domestici’ und der ‘sini­
scalci’ führen müsste, auch wenn uns die besseren Texte in 
A 1 und 3 nicht zu Gebote ständen, so bleiben nicht nur die 
Bischöfe, sondern auch die optimates ohne Namen, ohne dass 
man die Möglichkeit hätte, dieses Fehlen wie im echten Texte 
befriedigend zu erklären. Das hat offenbar auch schon der 
Corrector der Handschrift eingesehen, denn seine Correctur 
des ‘patriciis’ in ‘patribus’ konnte nur den Zweck haben, den 
vorher erwähnten unbenannten Bischöfen ein Correlat zu geben, 
wie er es für die unbenannten optimates in den benannten 
refrendariis u. s. w. vorfand.

Wie aber die Worte ‘illis episcopis, illi maiorem domus, 
ill. ducibus’ ausfallen konnten, ist sehr leicht erklärlich; sie 
mochten in der Vorlage etwa eine Zeile füllen, so dass der 
Schreiber von A 2 leicht von dem ‘illis’ vor ‘episcopis’ durch 
ein Versehen, wie es oft genug vorkommt, gleich zu dem un­
mittelbar darunter stehenden ‘ill.’ vor ‘patriciis’ überspringen 
konnte. Wunderbar dagegen wäre, wenn ein Interpolator 
durch Einfügung der in A 2 fehlenden Worte einen unbefrie­
digenden Text mit einem Schlage sachgemäss und wohlgeordnet 
gemacht haben sollte; doppelt wunderbar, wenn dies Resultat 
ein Bearbeiter der karolingischen Zeit durch Einschiebung 
des Maior domus und der duces herbeigeführt haben sollte, 
wie Herr Tardif annimmt und in Folge seiner Täuschung über 
den Urheber meines Textes, den er ja dem von mir nach­
gewiesenen karolingischen Bearbeiter von B zuschreibt, an­
nehmen musste. Schon diese Unmöglichkeit hätte auf die 


